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RS OGH 1972/12/5 5Ob211/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1972

Norm

EheG §49 A1g

Rechtssatz

Wenn es der Geschlechtsverkehr fordernde Ehegatte an Reinlichkeit und an seiner entsprechenden Körperp3ege

fehlen läßt, ist sein Verlangen nach Geschlechtsverkehr rücksichtslos und die Erfüllung der ehelichen P3icht für den

anderen Ehegatten unzumutbar.
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